
§ 59 VgV 

Übersichten zum Vergaberecht

Lebenszykluskosten in der Angebotsbewertung
Diese Übersicht stellt dar, wie die Lebenszykluskosten* rechtlich und technisch zu berechnen sind und wie sie im Rahmen der Angebotsbewertung zu berücksichtigen sind. 

Kostenberechnung 
auf Grundlage der 

Lebenszykluskosten 
der Leistung, 59 VgV

Kostenelemente, 
§ 59 Abs. 2 VgV

Berechnungsmethode
(rechtlich),

§ 59 Abs. 3 VgV

Berechnungsmethode
(technisch)

· Anschaffung,
· Nutzung, insbes. Energieverbrauch,
· Wartung,
· Nutzungsdauerende (Abholung, Entsorgung, 

Recycling),
· externe Effekte der Umweltbelastung

* Berechnung und Bewertung aller Kosten,  die  mit  einem  Produkt  verbunden  sind  
und  die  direkt  durch  einen  oder  mehrere  Akteure  im  gesamten Lebenszyklus  dieses  
Produkts  getragen  werden.

· Obj. nachprüfbare und nichtdiskriminierende      
Kriterien,

· für alle Interessenten zugänglich,
· zur Berechnung erforderliche Informationen mit 

angemessenem Aufwand bereitstellbar

Daten-
/Kostenermittlung 
durch: 

Vorteile Nachteile 

Testlauf Überprüfbar, 
Auftraggeber 
hat Ermittlung 
selbst „in der 
Hand“ 

U.U. zeit- und 
kostenaufwendig, 
angreifbar  

Datenblatt des 
Herstellers 

I.d.R. schnell 
abrufbar, 
kostenfrei 

Verfügbarkeit, 
Verlässlichkeit, 
angreifbar 

 

Weitere Übersichten zum Vergaberecht:  www.kbk-anwaelte.de/kernkompetenzen-vergaberecht                                                                                                                                                                                                                                                         2016/04
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